
 

Beitragsordnung 
 
Es gibt einen Mindestbeitrag für jedes Elternhaus, der von der Anzahl der Kinder, die die Schule 
bzw. den Kindergarten besuchen, abhängig ist.  
 

Jedes Elternhaus wird gebeten zu prüfen, ob eine Erhöhung des monatlichen Beitrags über den 
zutreffenden Beitrag hinaus, in Betracht kommt.  
 

Die Höhe des monatlichen Beitrags wird jährlich vom Vorstand und Beirat des Vereins Christian 
Morgenstern e.V. neu festgelegt, § 10 Abs. 3 der Vereinssatzung.  
 

Die Beitragsordnung für das Kindergartenjahr 2023/2024 sieht die folgenden monatlichen Beiträge 
vor: 

 

Waldorfkindergärten Dießen, Finning, Kaufering und Landsberg 

Spielgruppe 1 2 Tage 96,00 € 

Spielgruppe 2 3 Tage 144,00 € 

Eltern-Kind-Gruppe 1 1,5 Std 36,80 € 

Eltern-Kind-Gruppe 2 2 Std 49,00 € 

Kindergarten und Krippen 
Aufnahmegebühr 82,00 € 

Mittagessen pro Essen  
(betrifft nur KiGa Landsberg)  

 

3,80 € 

Das Mittagessen ist individuell über MensaMax buchbar und 
nicht verpflichtend.  

 

Buchungszeit 
Monatlicher 
Beitrag für das 
1. Kind 

Monatlicher 
Beitrag für das 
2. Kind 

Monatlicher 
Beitrag für das 
3. Kind 

15-20 Std 3-4 Std              178,00 €  133,50 €              89,00 €  

20-25 Std 4-5 Std              198,00 €  148,50 €              99,00 €  

25-30 Std 5-6 Std              218,00 €  121,50 €            109,00 €  

30-35 Std 6-7 Std              261,00 €  185,00 €            130,50 €  

35-40 Std 7-8 Std              305,00 €  194,00 €            152,50 €  
   

SpMüGeld monatlicher 
Pflichtbeitrag 
Spielgeld 5,00€, Getränkegeld 3,00€ 
Müsligeld 7,00€ 

15,00 € 

 

 

Putzgeld (nur KiGa Landsberg)  7,00 €  

* Der Beitragszuschuss in Höhe von 100 EUR pro Kind und Monat wird vom Bayerischen Staatsministerium für die 

gesamte Kindergartenzeit gezahlt, ab dem Kalenderjahr (Stichtagsregelung: 1. September) in dem das Kind drei Jahre 

alt wird. Dieser Zuschuss wird von den oben genannten Beiträgen automatisch in Abzug gebracht.  

 
Die vorgenannten Beiträge gelten bei Erteilung einer Einzugsermächtigung. Wird diese nicht erteilt, 
wird eine zusätzliche Verwaltungsgebühr von 3,00 EUR erhoben. 
 

Stand: September 2023 


